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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
Sondierung: Ökologische/biologische Produktion - gezielte Aktualisierungen 
und Vereinfachung  
21.10.2025 - 18.11.2025 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 35. Sitzung am 11. November 2025 im Wege der 
Vorprüfung e inst immig beschlossen, dass eine Beteiligung des Landtags am 
Konsultationsverfahren der Europäischen Kommission erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren zur federführenden 
Beratung an Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus zu 
überweisen (§ 83d Abs. 1 BayLTGeschO). 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Sondierung landespolitisch von Bedeutung 
und Interessen des Landes sind berührt. 

Die Sondierung zielt als Vorstufe einer möglichen weiteren Konsultation darauf ab, die 
EU-Rechtsvorschriften für die ökologische/biologische Produktion zu vereinfachen und 
anzupassen, um 

• Rechtssicherheit für Importe im Rahmen der Gleichwertigkeitsregelung zu schaffen, 

• Handelsstörungen mit Nicht-EU-Ländern zu vermeiden (Fristverlängerung für deren 
Anerkennung über 2026 hinaus), 

• Komplexitäten in bestehenden Vorschriften zu beseitigen (u. a. Tierhaltung, Reini-
gungsvorschriften, Kleinverkäufer), 

• und gleichzeitig die hohen EU-Standards der ökologischen Landwirtschaft aufrecht-
zuerhalten. 

Damit sollen Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit des Bio-Sektors in 
der EU gestärkt werden. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15273-Okologische-biologische-Produktion-gezielte-Aktualisierungen-und-Vereinfachung_de
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 19/8819 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
Sondierung: Ökologische/biologische Produktion - gezielte Aktualisierungen 
und Vereinfachung  
21.10.2025 - 18.11.2025 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, folgende 
Stellungnahme abzugeben: 

Zugang zu Weideland für Pflanzenfresser 

1. Der Grundsatz, wonach Pflanzenfresser (Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden) im 
ökologischen Landbau während der Weidezeit Zugang zu Weideland haben müs-
sen, wann immer die Umstände dies erlauben, wird begrüßt. 

2. Es besteht jedoch die Notwendigkeit, auch solchen Betrieben den Verbleib im 
Ökolandbau zu ermöglichen, die den Weidezugang aus strukturellen Gründen 
nicht für alle Tiere ermöglichen können oder bei denen behördliche Auflagen ei-
nen Weidegang verbieten oder veterinärmedizinische Gründe gegen einen Weide-
gang sprechen. 

3. Hierzu wird eine Änderung des Basisrechtsakts vorgeschlagen.  

 

Zugang zu Freigelände für Junggeflügel 

1. Im Rahmen des Pilotverfahrens hat die Europäische Kommission klargestellt, 
dass Geflügelaufzuchtställe über einen Zugang zu Freigelände verfügen müssen, 
selbst wenn die gehaltenen Tiere aufgrund ihrer physiologischen Entwicklung 
noch nicht in der Lage sind, das Freigelände zu nutzen. 

2. Dies führt in der Praxis dazu, dass bestehende Geflügelaufzuchtställe ohne Zu-
gang zu Freigelände ab dem Jahr 2030 nicht mehr genutzt werden dürfen bzw. 
umgebaut werden müssen, um Tieren den theoretischen Zugang zu Freigelände 
zu ermöglichen, selbst wenn dieser in der Praxis nicht genutzt wird. 

3. Vorgeschlagen wird eine Änderung des Basisrechtsakts dahingehend, dass Geflü-
gel erst ab einem bestimmten Alter Zugang zu Freigelände erhalten muss und 
nicht mehr wie aktuell geltend „vom frühestmöglichen Alter“ an. 

4. Anhang II Teil II Nr. 1.9.4.4. lit. e) der Verordnung 2018/848 sollte wie folgt geän-
dert werden: 

Geltender Rechtstext: 
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e) die Tiere müssen vom frühestmöglichen Alter an tagsüber uneingeschränkten 
Zugang zu einem Freigelände haben, wann immer die physiologischen und physi-
schen Bedingungen dies gestatten, ausgenommen bei unionsrechtlich vorgesehe-
nen vorübergehenden Beschränkungen 

Änderungsvorschlag: 

e) die Tiere müssen vom 49. Lebenstag an tagsüber uneingeschränkten Zugang 
zu einem Freigelände haben, wann immer die physiologischen und physischen 
Bedingungen dies gestatten, ausgenommen bei unionsrechtlich vorgesehenen vo-
rübergehenden Beschränkungen 

 

 

Überdachung von Freigelände 

1. Die EU-Öko-Verordnung regelt, dass Freigelände teilweise überdacht sein darf. 
Im Zuge des erwähnten Pilotverfahrens vertrat die Europäische Kommission den 
Standpunkt, dass „teilweise überdacht“ gleichzusetzen sei mit einer Überdachung 
von maximal 50 Prozent. Ausnahmen sind zulässig für Gebiete mit hohen jährli-
chen Niederschlagsmengen (durchschnittlich über 1 200 mm/Jahr) und für säu-
gende Sauen mit Ferkeln bis zum Absetzen und Absetzferkel bis zu einem Le-
bendgewicht von 35 kg. Für Altbauten müssen bis spätestens Ende 2030 die be-
schriebenen Ausmaße der Nichtüberdachung je nach Lage oder Tierart hergestellt 
sein.  

2. Grundsätzlich wird dem Ansinnen der Europäischen Kommission zugestimmt, wo-
nach Freigelände den Tieren alle Klimareize wie in der freien Natur bieten muss. 
Allerdings verkennt die starre Festlegung auf eine maximale Überdachung von 50 
Prozent (bzw. in Ausnahmefällen von 75 %) die spezifischen Bedürfnisse der Tier-
arten (insb. von Schweinen) und die Zielkonflikte mit dem Emissionsschutz (hö-
here Emissionen bei direkter Sonneneinstrahlung).  

3. Es wird vorgeschlagen, die EU-Öko-Verordnung so anzupassen, dass für Rinder, 
Schafe und Ziegen eine maximale Überdachung des Freigeländes von bis zu 75 
Prozent und für Schweine von bis zu 90 Prozent zulässig werden. 

 

Produktionseinheit bei Mastgeflügel 

1. Die Europäische Kommission legt die Öko-Verordnung in ihrem FAQ-Dokument 
so aus, dass pro Öko-Geflügelmastbetrieb nur eine Produktionseinheit (ein Stall) 
mit maximal 1 600 m² zugelassen ist.  

2. Die Bio-Geflügelmast hat sich in der Vergangenheit dahingehend entwickelt, dass 
es in einem Betrieb auch mehrere Ställe mit maximal 1.600 m² pro Stall geben 
kann. Dies hat keinerlei negative Auswirkungen auf die Tiergesundheit, da die 
Zahl der Tiere pro Stall begrenzt ist.  

3. Auch bayerische Bio-Geflügelmastbetriebe wären von einer konsequenten Umset-
zung der Auffassung der Europäischen Kommission betroffen. Nur durch Betriebs-
teilung oder Betriebsaufgabe könnte den Anforderungen der Europäischen Kom-
mission entsprochen werden. 

4. Die EU-Öko-Verordnung sollte dahingehend geändert werden, dass in einem 
Öko-Geflügelbetrieb mehrere Ställe in einer Produktionseinheit zulässig werden. 
Diese Ställe müssten eindeutig bzw. räumlich und wirksam voneinander getrennt 
sein.  

 

Wartezeit bei allopathischen Arzneimitteln 

1. Die EU-Öko-Verordnung sieht in Anhang II Teil II Nr. 1.5.2.5. vor, dass die Warte-
zeit zwischen der letzten Verabreichung eines chemisch-synthetischen allopathi-
schen Tierarzneimittels, einschließlich eines Antibiotikums, an ein Tier unter nor-
malen Anwendungsbedingungen und der Gewinnung ökologischer/biologischer 
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Lebensmittel von diesem Tier doppelt so lang sein muss, wie die gesetzlich vorge-
schriebene Wartezeit und mindestens 48 Stunden betragen muss. 

2. Die Mindestwartezeit von 48 Stunden, die selbst bei Arzneimitteln ohne eine ge-
setzlich vorgeschriebene Wartezeit einzuhalten ist, stellt ökologische Tierhalter 
vor oft unlösbare Probleme und führt dazu, dass notwendige Medikamente u. U. 
nicht verabreicht werden, weil die Wartezeit nicht eingehalten werden kann. 

3. Es wird vorgeschlagen, in Anhang II Teil II Nr. 1.5.2.5. die Mindestwartezeit von 
48 Stunden zu streichen. 

 

Ausnahmen von der Zertifikatpflicht im Handel 

1. Gemäß Art. 35 Abs. 8 der EU-Öko-Verordnung können die Mitgliedsstaaten 
Unternehmer von der Pflicht, im Besitz eines Zertifikats zu sein, ausnehmen, 
wenn diese unverpackte ökologische/biologische Erzeugnisse, bei denen es 
sich nicht um Futtermittel handelt, direkt an Endverbraucher verkaufen, sofern 
diese Unternehmer die Erzeugnisse nicht selbst erzeugen, aufbereiten, an ei-
nem anderen Ort als in Verbindung mit der Verkaufsstelle lagern oder aus ei-
nem Drittland einführen und die Ausübung solcher Tätigkeiten nicht als Unter-
auftrag an Dritte vergeben, und wenn 

a) die Verkäufe eine Menge von bis zu 5 000 kg pro Jahr nicht über-
schreiten; 

b) die Verkäufe nicht einen Jahresumsatz mit unverpackten ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen von 20.000 Euro überschreiten o-
der 

c) die potenziellen Zertifizierungskosten des Unternehmers 2 % des Ge-
samtumsatzes mit durch diesen Unternehmer verkauften unverpack-
ten ökologischen/biologischen Erzeugnissen überschreiten. 

2. Die Verankerung dieser Ausnahmeregelung im Basisrechtsakt lässt eine An-
passung insbesondere der Umsatzgrenze von 20.000 Euro z. B. aufgrund der 
allgemeinen Preissteigerung nicht zu. 

3. Die Regelung zu den potenziellen Zertifizierungskosten ist in der Praxis kaum 
umsetzbar. 

4. Es wird vorgeschlagen, die in den Buchst. a) und b) genannten Grenzen in ei-
nen delegierten Rechtsakt zu verschieben, um notwendige Anpassungen der 
Grenzen durch die Europäische Kommission zu ermöglichen. Der Buchst. c) 
sollte ersatzlos gestrichen werden. Eine entsprechende Ermächtigung zum 
Erlass eines delegierten Rechtsakts durch die Europäische Kommission wäre 
in Art. 35 aufzunehmen. 

 

„Bio-Salz“ 

1. Der Geltungsbereich der EU-Öko-Verordnung erstreckt sich auch auf bestimmte, 
eng mit der Landwirtschaft verbundene Erzeugnisse gemäß Anhang I der EU-
Öko-Verordnung. Hierzu zählen auch Meersalz und andere Salze für Lebens- und 
Futtermittel. 

2. Das Europäische Parlament hat in der Vergangenheit einen Vorschlag der Euro-
päischen Kommission für einen delegierten Rechtsakt mit Produktionsvorschriften 
für „Bio-Salz“ abgelehnt. 

3. Der Entstehungsprozess dieses Vorschlags hat aufgezeigt, dass sich die Erzeu-
gung eines anorganischen Produkts wie Salz nicht in Einklang bringen lässt mit 
den Grundsätzen der ökologischen/biologischen Erzeugung. 

4. Es wird vorgeschlagen, den Satz „- Salz und andere Salze für Lebens- und Futter-
mittel“ in Anhang I zu streichen. 
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Die vorgeschlagenen Änderungen an der EU-Öko-Verordnung wären durch einfa-
che Anpassungen im Verordnungstext zu erreichen und würden nach Auffassung 
des Bayerischen Landtages zu keiner Aufweichung der strengen Anforderungen 
an die ökologische Produktion führen. 

Zu Absatz „Zugang zu Weideland für Pflanzenfresser“: 

 

Vorschlag zur Änderung der VO (EU) 2018/848 – Ausnahmen aus strukturellen 
Gründen 

Problembeschreibung  

Die EU-Öko-Verordnung (VO (EU) 2028/848) fordert für alle Pflanzenfresser Zu-
gang zu Weideland, wann immer die Umstände dies erlauben. Im Rahmen eines 
Pilotverfahrens wurde die Umsetzung der europarechtlichen Vorgabe zur Weide in 
Deutschland geprüft, da die Kommissionsdienststellen eine nicht rechtskonforme 
Umsetzung in Deutschland vermuteten. Deutschland übernahm im Rahmen des 
Pilotverfahrens die Position der Kommission bezüglich der Regelungen zum Wei-
dezugang und setzt diese seit 2025 konsequent um. 

 

In der Umsetzungspraxis ergeben sich nun folgende Problemfälle: 

1. Betriebe können aus strukturellen Gründen für Teile ihres Viehbestands keinen 
Zugang zu Weideland gewähren, da keine Weidefläche am Stall oder in der Nähe 
des Stalls existiert (z. B. wegen Innerortslage des Stalls) oder vorhandene Weide-
flächen für das Vieh nicht erreichbar sind, z. B. wegen vielbefahrener Verkehrs-
wege. Konkret betrifft dies vor allem die Gruppe der laktierenden Kühe, die täglich 
zwischen Stall und Weide wechseln müssten.  

2. Schutzgebietsauflagen z. B. in Wasserschutzgebieten können eine Beweidung auf 
bestimmten Flächen verbieten. Gerade in Wasserschutzgebieten wird aber der 
Ökolandbau als besonders wasserschonende Bewirtschaftungsform gefordert. Ein 
Betrieb, dessen Flächen ganz oder zu einem großen Teil im Schutzgebiet liegen 
und die einem Weideverbot unterliegen, können der Weidepflicht auf Grund be-
hördlicher Einschränkungen nicht nachkommen. 

3. Junge Ziegen und Schafe sind gegenüber Parasiten sehr empfindlich und bei 
knapper Weidefläche von Weideparasiten besonders bedroht. In der ökologischen 
Produktion sind aber nur wenig Medikamente zur Parasitenbekämpfung zugelas-
sen, die auch noch eine z. T. stark verminderte Wirksamkeit (wegen Resistenzbil-
dung) besitzen.  

Vorschlag: 

Ergänzung von Anhang II Teil II Nr. 1.9.1.1. 

 

1.9.1.1. Ernährung 

Für die Ernährung gilt Folgendes: 

a) […]; 

b) die Tiere müssen Zugang zu Weideland haben, wann immer die Um-
stände dies gestatten; 

c) unbeschadet Buchstabe b müssen über ein Jahr alte männliche Rinder 
Zugang zu Weideland oder Freigelände haben; 

d) bis f) … Text unverändert … 

g) unbeschadet Buchstabe b können die zuständigen Behörden Ausnahmen 
vom Zugang zu Weideland für bestimmte Tiergruppen genehmigen, wenn 
der Zugang zu Weideland für diese Tiergruppen nicht ermöglicht werden 
kann aufgrund struktureller Gründe eines Unternehmens, das vor dem 1. 
Januar 2025 dem Kontrollsystem unterstellt war, oder wegen behördlicher 
Einschränkungen oder weil veterinärmedizinische Gründe gegen einen 

Neu: 
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Weidegang sprechen. Den Tieren ohne Zugang zu Weideland ist ständi-
ger Zugang zu Freigelände und während der Vegetationszeit frisches 
Raufutter anzubieten.   

 

Begründung:  

Der neu eingeführte Buchstabe g ermöglicht Ausnahmen im Einzelfall durch die 
zuständige Behörde in den Fällen, in denen bestimmten Tiergruppen der Zugang 
zu Weideland nicht gewährt werden kann wegen struktureller Hindernisse (Inner-
ortslage, Verkehrswege) eines Unternehmens, das vor dem 1. Januar 2025 dem 
Kontrollsystem unterstellt war, oder wenn behördliche Auflagen in Schutzgebieten 
das Beweiden dauerhaft verbieten (z. B. im Wasserschutzgebiet). Zusätzlich kön-
nen bestimmte empfindliche Tiergruppen zum Schutz vor Erkrankungen (z. B. 
durch Weideparasiten) vom Weidezugang ausgeschlossen werden. 

Die Beschränkung auf bestimmte Tiergruppen stellt sicher, dass die Tierart insge-
samt (z. B. Rinder) grundsätzlich Weidegang erhält. 

Die Beschränkung der Ausnahmemöglichkeit auf Betriebe, die dem Kontrollverfah-
ren vor dem 01.01.2025 unterstellt waren, stellt sicher, dass keine Betriebe mit un-
zureichendem Weidezugang auf den Ökolandbau umstellen. 

 

Berichterstatterin: Ulrike Müller 
Mitberichterstatterin: Mia Goller 

II. Bericht: 

1. Die EU-Konsultation (§ 83d BayLTGeschO) wurde dem Ausschuss für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Bezie-
hungen hat das Konsultationsverfahren endberaten. 

2. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus hat das 
Konsultationsverfahren in seiner 32. Sitzung am 26. November 2025 federfüh-
rend beraten und e i n s t i mmi g  beschlossen, die Federführung zu überneh-
men (§ 83d Abs. 2 BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus hat das 
Konsultationsverfahren in seiner 32. Sitzung am 26. November 2025 federfüh-
rend beraten und e i n s t i mmi g  zu der in I. enthaltenen Beschlussempfeh-
lung Zustimmung empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat das Konsultationsverfahren in seiner 36. Sitzung am 2. Dezem-
ber 2025 endberaten und e i n s t i mmi g  empfohlen, der Beschlussempfeh-
lung des federführenden Ausschusses zuzustimmen mit der Maßgabe, dass 
folgender Satz angefügt wird: „Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird 
unmittelbar an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den 
Ausschuss der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt.“. 

Petra Högl 
Stellvertretende Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union 

 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
Sondierung: Ökologische/biologische Produktion – gezielte Aktualisierungen 
und Vereinfachung  

21.10.2025 - 18.11.2025 
Drs. 19/8819, 19/9122 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, folgende Stel-
lungnahme abzugeben: 

Zugang zu Weideland für Pflanzenfresser 

1. Der Grundsatz, wonach Pflanzenfresser (Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden) im 
ökologischen Landbau während der Weidezeit Zugang zu Weideland haben müs-
sen, wann immer die Umstände dies erlauben, wird begrüßt. 

2. Es besteht jedoch die Notwendigkeit, auch solchen Betrieben den Verbleib im Öko-
landbau zu ermöglichen, die den Weidezugang aus strukturellen Gründen nicht für 
alle Tiere ermöglichen können oder bei denen behördliche Auflagen einen Weide-
gang verbieten oder veterinärmedizinische Gründe gegen einen Weidegang spre-
chen. 

3. Hierzu wird eine Änderung des Basisrechtsakts vorgeschlagen.  

Zugang zu Freigelände für Junggeflügel 

1. Im Rahmen des Pilotverfahrens hat die Europäische Kommission klargestellt, dass 
Geflügelaufzuchtställe über einen Zugang zu Freigelände verfügen müssen, selbst 
wenn die gehaltenen Tiere aufgrund ihrer physiologischen Entwicklung noch nicht 
in der Lage sind, das Freigelände zu nutzen. 

2. Dies führt in der Praxis dazu, dass bestehende Geflügelaufzuchtställe ohne Zugang 
zu Freigelände ab dem Jahr 2030 nicht mehr genutzt werden dürfen bzw. umgebaut 
werden müssen, um Tieren den theoretischen Zugang zu Freigelände zu ermögli-
chen, selbst wenn dieser in der Praxis nicht genutzt wird. 

3. Vorgeschlagen wird eine Änderung des Basisrechtsakts dahingehend, dass Geflü-
gel erst ab einem bestimmten Alter Zugang zu Freigelände erhalten muss und nicht 
mehr wie aktuell geltend „vom frühestmöglichen Alter“ an. 

4. Anhang II Teil II Nr. 1.9.4.4. lit. e) der Verordnung 2018/848 sollte wie folgt geändert 
werden: 
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Geltender Rechtstext: 

e) die Tiere müssen vom frühestmöglichen Alter an tagsüber uneingeschränkten Zu-
gang zu einem Freigelände haben, wann immer die physiologischen und physi-
schen Bedingungen dies gestatten, ausgenommen bei unionsrechtlich vorgesehe-
nen vorübergehenden Beschränkungen 

Änderungsvorschlag: 

e) die Tiere müssen vom 49. Lebenstag an tagsüber uneingeschränkten Zugang zu 
einem Freigelände haben, wann immer die physiologischen und physischen Bedin-
gungen dies gestatten, ausgenommen bei unionsrechtlich vorgesehenen vorüber-
gehenden Beschränkungen 

Überdachung von Freigelände 

1. Die EU-Öko-Verordnung regelt, dass Freigelände teilweise überdacht sein darf. Im 
Zuge des erwähnten Pilotverfahrens vertrat die Europäische Kommission den 
Standpunkt, dass „teilweise überdacht“ gleichzusetzen sei mit einer Überdachung 
von maximal 50 Prozent. Ausnahmen sind zulässig für Gebiete mit hohen jährlichen 
Niederschlagsmengen (durchschnittlich über 1 200 mm/Jahr) und für säugende 
Sauen mit Ferkeln bis zum Absetzen und Absetzferkel bis zu einem Lebendgewicht 
von 35 kg. Für Altbauten müssen bis spätestens Ende 2030 die beschriebenen Aus-
maße der Nichtüberdachung je nach Lage oder Tierart hergestellt sein.  

2. Grundsätzlich wird dem Ansinnen der Europäischen Kommission zugestimmt, wo-
nach Freigelände den Tieren alle Klimareize wie in der freien Natur bieten muss. 
Allerdings verkennt die starre Festlegung auf eine maximale Überdachung von 
50 Prozent (bzw. in Ausnahmefällen von 75 Prozent) die spezifischen Bedürfnisse 
der Tierarten (insb. von Schweinen) und die Zielkonflikte mit dem Emissionsschutz 
(höhere Emissionen bei direkter Sonneneinstrahlung).  

3. Es wird vorgeschlagen, die EU-Öko-Verordnung so anzupassen, dass für Rinder, 
Schafe und Ziegen eine maximale Überdachung des Freigeländes von bis zu 
75 Prozent und für Schweine von bis zu 90 Prozent zulässig werden. 

Produktionseinheit bei Mastgeflügel 

1. Die Europäische Kommission legt die Öko-Verordnung in ihrem FAQ-Dokument so 
aus, dass pro Öko-Geflügelmastbetrieb nur eine Produktionseinheit (ein Stall) mit 
maximal 1 600 m² zugelassen ist.  

2. Die Bio-Geflügelmast hat sich in der Vergangenheit dahingehend entwickelt, dass 
es in einem Betrieb auch mehrere Ställe mit maximal 1 600 m² pro Stall geben kann. 
Dies hat keinerlei negative Auswirkungen auf die Tiergesundheit, da die Zahl der 
Tiere pro Stall begrenzt ist.  

3. Auch bayerische Bio-Geflügelmastbetriebe wären von einer konsequenten Umset-
zung der Auffassung der Europäischen Kommission betroffen. Nur durch Betriebs-
teilung oder Betriebsaufgabe könnte den Anforderungen der Europäischen Kom-
mission entsprochen werden. 

4. Die EU-Öko-Verordnung sollte dahingehend geändert werden, dass in einem Öko-
Geflügelbetrieb mehrere Ställe in einer Produktionseinheit zulässig werden. Diese 
Ställe müssten eindeutig bzw. räumlich und wirksam voneinander getrennt sein.  

Wartezeit bei allopathischen Arzneimitteln 

1. Die EU-Öko-Verordnung sieht in Anhang II Teil II Nr. 1.5.2.5. vor, dass die Wartezeit 
zwischen der letzten Verabreichung eines chemisch-synthetischen allopathischen 
Tierarzneimittels, einschließlich eines Antibiotikums, an ein Tier unter normalen An-
wendungsbedingungen und der Gewinnung ökologischer/biologischer Lebensmittel 
von diesem Tier doppelt so lang sein muss, wie die gesetzlich vorgeschriebene 
Wartezeit und mindestens 48 Stunden betragen muss. 

2. Die Mindestwartezeit von 48 Stunden, die selbst bei Arzneimitteln ohne eine ge-
setzlich vorgeschriebene Wartezeit einzuhalten ist, stellt ökologische Tierhalter vor 
oft unlösbare Probleme und führt dazu, dass notwendige Medikamente u. U. nicht 
verabreicht werden, weil die Wartezeit nicht eingehalten werden kann. 
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3. Es wird vorgeschlagen, in Anhang II Teil II Nr. 1.5.2.5. die Mindestwartezeit von 48 
Stunden zu streichen. 

Ausnahmen von der Zertifikatpflicht im Handel 

1. Gemäß Artikel 35 Absatz 8 der EU-Öko-Verordnung können die Mitgliedstaaten 
Unternehmer von der Pflicht, im Besitz eines Zertifikats zu sein, ausnehmen, wenn 
diese unverpackte ökologische/biologische Erzeugnisse, bei denen es sich nicht um 
Futtermittel handelt, direkt an Endverbraucher verkaufen, sofern diese Unterneh-
mer die Erzeugnisse nicht selbst erzeugen, aufbereiten, an einem anderen Ort als 
in Verbindung mit der Verkaufsstelle lagern oder aus einem Drittland einführen und 
die Ausübung solcher Tätigkeiten nicht als Unterauftrag an Dritte vergeben, und 
wenn 

a) die Verkäufe eine Menge von bis zu 5 000 kg pro Jahr nicht überschreiten, 

b) die Verkäufe nicht einen Jahresumsatz mit unverpackten ökologischen/biologi-
schen Erzeugnissen von 20.000 Euro überschreiten oder 

c) die potenziellen Zertifizierungskosten des Unternehmers 2 Prozent des Gesam-
tumsatzes mit durch diesen Unternehmer verkauften unverpackten ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen überschreiten. 

2. Die Verankerung dieser Ausnahmeregelung im Basisrechtsakt lässt eine Anpas-
sung insbesondere der Umsatzgrenze von 20.000 Euro z. B. aufgrund der allgemei-
nen Preissteigerung nicht zu. 

3. Die Regelung zu den potenziellen Zertifizierungskosten ist in der Praxis kaum um-
setzbar. 

4. Es wird vorgeschlagen, die in den Buchstaben a) und b) genannten Grenzen in 
einen delegierten Rechtsakt zu verschieben, um notwendige Anpassungen der 
Grenzen durch die Europäische Kommission zu ermöglichen. Der Buchstabe c) 
sollte ersatzlos gestrichen werden. Eine entsprechende Ermächtigung zum Erlass 
eines delegierten Rechtsakts durch die Europäische Kommission wäre in Artikel 35 
aufzunehmen. 

„Bio-Salz“ 

1. Der Geltungsbereich der EU-Öko-Verordnung erstreckt sich auch auf bestimmte, 
eng mit der Landwirtschaft verbundene Erzeugnisse gemäß Anhang I der EU-Öko-
Verordnung. Hierzu zählen auch Meersalz und andere Salze für Lebens- und Fut-
termittel. 

2. Das Europäische Parlament hat in der Vergangenheit einen Vorschlag der Europä-
ischen Kommission für einen delegierten Rechtsakt mit Produktionsvorschriften für 
„Bio-Salz“ abgelehnt. 

3. Der Entstehungsprozess dieses Vorschlags hat aufgezeigt, dass sich die Erzeu-
gung eines anorganischen Produkts wie Salz nicht in Einklang bringen lässt mit den 
Grundsätzen der ökologischen/biologischen Erzeugung. 

4. Es wird vorgeschlagen, den Satz „- Salz und andere Salze für Lebens- und Futter-
mittel“ in Anhang I zu streichen. 

Die vorgeschlagenen Änderungen an der EU-Öko-Verordnung wären durch einfa-
che Anpassungen im Verordnungstext zu erreichen und würden nach Auffassung 
des 
Bayerischen Landtages zu keiner Aufweichung der strengen Anforderungen an die 
ökologische Produktion führen. 

Zu Absatz „Zugang zu Weideland für Pflanzenfresser“: 

Vorschlag zur Änderung der VO (EU) 2018/848 – Ausnahmen aus strukturellen Grün-
den 

Problembeschreibung 

Die EU-Öko-Verordnung (VO (EU) 2028/848) fordert für alle Pflanzenfresser Zugang zu 
Weideland, wann immer die Umstände dies erlauben. Im Rahmen eines Pilotverfahrens 
wurde die Umsetzung der europarechtlichen Vorgabe zur Weide in Deutschland ge-
prüft, da die Kommissionsdienststellen eine nicht rechtskonforme Umsetzung in 
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Deutschland vermuteten. Deutschland übernahm im Rahmen des Pilotverfahrens die 
Position der Kommission bezüglich der Regelungen zum Weidezugang und setzt diese 
seit 2025 konsequent um. 

In der Umsetzungspraxis ergeben sich nun folgende Problemfälle: 

1. Betriebe können aus strukturellen Gründen für Teile ihres Viehbestands keinen Zu-
gang zu Weideland gewähren, da keine Weidefläche am Stall oder in der Nähe des 
Stalls existiert (z. B. wegen Innerortslage des Stalls) oder vorhandene Weideflächen 
für das Vieh nicht erreichbar sind, z. B. wegen vielbefahrener Verkehrswege. Kon-
kret betrifft dies vor allem die Gruppe der laktierenden Kühe, die täglich zwischen 
Stall und Weide wechseln müssten.  

2. Schutzgebietsauflagen, z. B. in Wasserschutzgebieten, können eine Beweidung auf 
bestimmten Flächen verbieten. Gerade in Wasserschutzgebieten wird aber der 
Ökolandbau als besonders wasserschonende Bewirtschaftungsform gefordert. Ein 
Betrieb, dessen Flächen ganz oder zu einem großen Teil im Schutzgebiet liegen 
und die einem Weideverbot unterliegen, können der Weidepflicht aufgrund behörd-
licher Einschränkungen nicht nachkommen. 

3. Junge Ziegen und Schafe sind gegenüber Parasiten sehr empfindlich und bei knap-
per Weidefläche von Weideparasiten besonders bedroht. In der ökologischen Pro-
duktion sind aber nur wenig Medikamente zur Parasitenbekämpfung zugelassen, 
die auch noch eine z. T. stark verminderte Wirksamkeit (wegen Resistenzbildung) 
besitzen.  

Vorschlag: 

Ergänzung von Anhang II Teil II Nr. 1.9.1.1. 

1.9.1.1. Ernährung 

Für die Ernährung gilt Folgendes: 

a) […]; 

b) die Tiere müssen Zugang zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies 
gestatten; 

c) unbeschadet Buchstabe b müssen über ein Jahr alte männliche Rinder Zugang 
zu Weideland oder Freigelände haben; 

d) bis f) … Text unverändert … 

Neu: 

g) unbeschadet Buchstabe b können die zuständigen Behörden Ausnahmen vom 
Zugang zu Weideland für bestimmte Tiergruppen genehmigen, wenn der Zu-
gang zu Weideland für diese Tiergruppen nicht ermöglicht werden kann auf-
grund struktureller Gründe eines Unternehmens, das vor dem 1. Januar 2025 
dem Kontrollsystem unterstellt war, oder wegen behördlicher Einschränkungen 
oder weil veterinärmedizinische Gründe gegen einen Weidegang sprechen. 
Den Tieren ohne Zugang zu Weideland ist ständiger Zugang zu Freigelände 
und während der Vegetationszeit frisches Raufutter anzubieten. 

Begründung:  

Der neu eingeführte Buchstabe g ermöglicht Ausnahmen im Einzelfall durch die zustän-
dige Behörde in den Fällen, in denen bestimmten Tiergruppen der Zugang zu Weide-
land nicht gewährt werden kann wegen struktureller Hindernisse (Innerortslage, Ver-
kehrswege) eines Unternehmens, das vor dem 1. Januar 2025 dem Kontrollsystem un-
terstellt war, oder wenn behördliche Auflagen in Schutzgebieten das Beweiden dauer-
haft verbieten (z. B. im Wasserschutzgebiet). Zusätzlich können bestimmte empfindli-
che Tiergruppen zum Schutz vor Erkrankungen (z. B. durch Weideparasiten) vom Wei-
dezugang ausgeschlossen werden. 

Die Beschränkung auf bestimmte Tiergruppen stellt sicher, dass die Tierart insgesamt 
(z. B. Rinder) grundsätzlich Weidegang erhält. 

Die Beschränkung der Ausnahmemöglichkeit auf Betriebe, die dem Kontrollverfahren 
vor dem 01.01.2025 unterstellt waren, stellt sicher, dass keine Betriebe mit unzu-
reichendem Weidezugang auf den Ökolandbau umstellen. 
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Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kom-
mission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt. 

 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 


	Deckblatt
	Europaangelegenheit (Drucksache) 19/8819 vom 11.11.2025
	Beschlussempfehlung mit Bericht 19/9122 des LA vom 02.12.2025
	Beschluss des Plenums 19/9267 vom 09.12.2025

